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FB/Dez/Institut: 
AG/Referat/Abteilung: 
Postalische Anschrift: 
Telefon:	Email:

	Ausgefüllte Dokumentationsbögen abzugeben bei: 

	
Postfach Referat 02, UFT-Gebäude, Leobener Str. 6, 28359 Bremen oder per Mail an: sekr-arbeitssicherheit@uni-bremen.de. 
Kopie an Vorgesetzte/n:

	Name, Vorname der verletzten bzw. erkrankten Person

	



	Angaben zum Hergang des Unfalls bzw. des Gesundheitsschadens

	Datum/Uhrzeit

	


	Ort (Raum-Nummer)

	


	Hergang

	



	Art und Umfang der Verletzung/Erkrankung

	



	Name der Zeugen

	


	Erste-Hilfe-Leistungen

	Datum/Uhrzeit

	


	Art und Weise der Erste-Hilfe-Maßnahmen

	



	Name des Ersthelfers/der Ersthelferin

	



Über jede Erste-Hilfe-Leistung müssen Aufzeichnungen geführt und fünf Jahre lang aufbewahrt werden. Die Aufzeichnungen sind vertraulich zu behandeln. Die Angaben dienen als Nachweis, dass die Verletzung/Erkrankung bei einer versicherten Tätigkeit ein- bzw. aufgetreten ist. Diese Aufzeichnungen können sehr wichtig sein, wenn z. B. Spätfolgen eintreten sollten. Diese Aufzeichnungen der erfolgten Erste-Hilfe-Leistungen sind nicht zuletzt auch Informationsquelle für die Erfassung, Untersuchung und Auswertung von nicht meldepflichtigen Arbeitsunfällen durch die Betriebsärzte und die Fachkräfte für Arbeitssicherheit.
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